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RS OGH 1980/3/12 3Ob581/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1980

Norm

ABGB §830 B1

ABGB §831

Rechtssatz

Trotz eines allfälligen über die Dauer der Ehe der Streitteile hinaus vereinbarten Verzichts auf die Teilung der

Liegenschaft kann die Aufhebung der Eigentumsgemeinschaft aus wichtigen Gründen verlangt werden, wobei

allerdings diese Aufhebung infolge wichtiger Gründe als - zumindest subjektiv - unvermeidlich qualifiziert werden muß.
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